
NJVI/-Inhalt

lAufsätze
Benedikt Klas / Christine Möhrke-Sobolewski

Digitaler Nachlass - Erbenschutz trotz Datenschutz
Die Zahl älterer lnternetnutzer wächst; immer öfter stellt sich die Frage, was nach ihrem Tod mit hinterlassenen Daten
geschieht. Für Erben können E-Mails oder Nutzerkonten wichtig sein, um sich ein Bild von etwaigen Verbindlichkei-
ten zu machen. Die Autoren erörtern, welche Auskunftsrechte Erben haben und welche Hürden dabei bestehen.

Nico B. Skusa/Andreas G. Thürauf

Die Wirksamkeit von Abfindungsregelungen bei Gesellschaften bürgerlichen Rechts
Für (Familien-)Gesellschaften bürgerlichen Rechts, die im wesentlichen lmmobilienvermögen haben, birgt der Abfin-
dungsanspruch eines ausscheidenden Gesellschafters ein hohes wiftschaftliches Risiko. Die Autoren legen anhand
eines Fallbeispiels dar, inwieweit und aus welchen Gründen von der gesetzlichen Regelung abgewichen werden kann.

Philipp Schmieder / Carsten Ulrich

Die untrennbare Verbindung bei elektronischer Aktenführung
Die Autoren gehen einer Frage nach, die sich bei der Einführung von ,,eAkten" in der Justiz stellt: Wie können Ergän-
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Virenscan, Datenrettung und Systemreparatur mit.

c't-Notfall-Windows zusammenbauen 88

Schädlinge aufspüren und tilgen 92

Werkzeugsatz gewieft anwenden 96
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Surface Book im Test 68

Android-BlackBerry Priv 72

KeylessgofreutAutodiebe 80

Surface Pro4vs. iPad Pro 110

Foto-taugliche Mufus 114

Browser: Edge gegen alle 120

Stop-Motion-Filme m¡t l¡nux 170

lhr eigenes lmperium
Unter lhren Händen entsteht bei ,,Grand Ages: Rome" eine altrömische
Siedlung. Oder möchten Sie lieber bei ,,Hexus" als Pharao verehrt werden?
Ob es um psychedelische Action-Szenarien wie bei ,,Xotic" geht oder um
amüsante Geisterjagderi wie bei ,,Donald Dowell" - die Spiele auf
unserer Heft-DVD sind für viele Stunden der Entspannung qut.
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ln Utah wird an der Zukunft von Viftual Reality gebastelt ln der VR-Spielhalle
,,The Void" kann man umherlaufen und virtuelle Gegenstände physisch anfassen.
Wir haben als erste europäische Journalisten eine Beta-Version ausprobiert.

VR-Welt The Void ausprobiert

Das können Sie sich schenken

Das zweite Windows 10

Windows 10 Version
1 51 1 ist da, das
erste Kompfett-Up-
grade mit neuen
Funktionen. Damit
ist Microsoft auf
viele Kundenwün-
sche eingegangen -
auf einige wichtige
aber auch nicht.

Quadrokopter, Papp-VR-Brille, Roboter und Raspi-U5V - mit den Geschenktipps
aus der c't-Redaktion habeh ewige und ewig langweilige Klassiker wie Pralinen
oder Gutscheine keine Chance mehr unter dem Weihnachtsbaum.

130
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auseinander, welche Rechtswirkungen nun eine sotche freie Betriebsvereinbarung, der nicht die Wirkungen einer echten
Betriebsvereinbarung iSd ArbVG zukommen, tatsächlich entfattet und wie man sie wieder,,[oswerden" kann.
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Schwerpunkt:

StändesystemBildung 12

,,\Øeir schon hat, bekommt noch mehr:" Nach diesem Motto wird
Bildung verteilt. Übergänge werden für viele zu Hürden.

Der sanfte Schuleinstieg 14
Noch bevor Kinder eine Schule von innen gesehen haben, werden
die \Øeichen für den späteren Bildungsverlaufgestellt.

Aus Rütlilernen 16
rùØie die Berliner Rütli-Schule von der berüchtigtsten Hauptschule
Deutschlands zum Liebling der Bildungspolitik wurde.

Eine trage des Geldes? 18
Mehr als 100 Millionen Euro geben Österreichs Eltern pro Jahr
ftir Nachhilfe aus. Auch für die Unis gibt es mittlerweile Kurse.

Risikofaktor Schule 20
Rund 75.000 Jugendliche haben weder Job noch Ausbildung.
Bei der Prâvention spielen die Lehrpersonen eine zentrale Rolle.

Anderssein als llormalitär 22
Viele halten an der Sonderschule fest. Dabei würde die inklusive
Schule die viel gefragten sozialen Kompetenzen besser vermitteln.

Liebtingzwischen Schein und Sein 26
International avanciert die dualeAusbildung zum Exportschlager,

hierzulande streben immer weniger Junge eine Lehre an.

Die Schule Yon morgen 28
\Øelche Lerninhalte braucht es, um Kinder und Jugendliðhe auf
das Leben in einer ungewissen Zttkunftvorzubereiten?

Uon Gegerlnnen zu Padnerlnnen 30
-!Øir 

haben bei den ersten Absolventlnnen der viel diskutierten
Zenttafmattra nachgefragt, wie es gelaufen ist.

Matura umieden Preis? 32
Die Reifeprüfung am Ende der Oberstufe ist der Eckpfeiler des

höheren Schulsystems. Doch macht sie heute noch Sinn?

lrinas tïeg 34
Kinder aus Arbeiterlnnenfamilien sind an den lJniversitäten eine

Ausnahmeerscheinung. Nötig wäre eine \Øillkommenskultur'

I
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lnhalt, Rubriken E

lernen fürs Arbeitsleben 36
Bildung dient der Mehrung des Humankapitals. Das gelingt nicht
allen. Die Schule wird zum,,Platzanweiser für den fubeitsmarkt".

Bildung? Ja, bitte! 38
-Was die gewerkschaftliche Bildungsarbeit zu etwas Besonderem

macht und warum Spaß dabei wichtiger ist als der Markt.

Lohndünger Weiterbildung 40
\Øeiterbildungzahk sich aus: Mehr Lohn Íìir die Beschäftigten,

aber auch mehr Gewinn für die ljnternehmen.

lnteruiew:

0hancen für Bildung! I
Christiane Spiel über zu frühe Entscheidungen, weitergegebene

Stereotype und eine gerechtere Verteilung der Mittel.

www.arbeit-wi¡lschaft.at
Alle Beiträge finden Sie auch auf unserer Homepage sowie die eine oder andere

Ergä nzu ng zu ei nzel nen Themenschwerpunkten, d ie wir a us Platzgrü nden i n der

Zeitschrift nicht mehr berücksichtigen konnten.

Dieser Code kann mit einem internetfähigen Kamera-
Handy abfotograf iert werden. Ern,,Reader" entschlüsselt
den Code und führt Sie auf die gewünschte Website.

Die Reader-Software erhalten Sie zum Beispiel hier:

www.beetagg.com/downloadreader

Standards:

Standpunkt Zum

Ueranstaltung: llonauraum auf Uberholspur

Aus AK und Gewerkschaften

Historis 0as Programm

Zahlen, Daten, Fakten

l{eues aus der S0IAK: Bauer gegen l(önig

Frisch gebloggt

l{icht zuletzt - von Gabriele Schmid

Man kann nicht alles wissen

Erklärungen .rller griîn markie¡ten \Øorte.

blog.arbeit-wirtschaft,at
twitter.comiAundlil
www.f acebook. com/arbeit.wirtschaft
www.arbeit-wirtschaft.aUkiosk

4

5
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11

24

42
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45

46

,,Der niedrige sozioökonomische Status

führt zu Benachteiligungen. Das beginnt
schon vor Schuleintritt ", hält Bildungspsy-

chologin Christiane Spiel fest (S. 8). \(zir
schildern die zahlreichen Steine, die jungen

Menschen im Bildungssystem in den'Weg

gelegt werden (S. 12). Den ersten Stolper-
stein soll die Schuleingangsphase beseiti-
gen (S. 14).'!Vir beschäftigen uns mit Hin-
tergründen des Schulabbruchs (S. 20)und
wir berichten über eine Schulform, die es

eigentlich nicht mehr geben sollte (5.22).
Neugierig blicken wir ins Nachbarland
Deutschland, wo aus der berüchtigten
Rütli-Schule ein Vorzeigeprojekt wurde

(S. 16). \X/ir widmen uns dem großen Ge-

schäft mit der Nachhilfe (S. 18), analysie-

ren Probleme des Erfolgsmodells Lehre
(S. 26), blicken zurück auf den ersten

Durchgang derZentralmatura (S. 30) und
hinterfragen den Sinn der Reifeprüfung
(S. 32). Undwir schildern Hürden ftirAr-
beiterlnnenkinder an der Uni (S. 34).

\Øir fragen uns,'welches 
-Wissen Schule in

einer größer werdenden \Øelt vermitteln
kann und soll (S. 28,36). \Øir erläutern

Besonderheiten gewerkschaftlicher Bil-
dung (S. 38) und schildern den ökonomi-
schen Nutzen von'ùØeiterbildung (S. 40).

Gabriele Schmid legt in der Kolumne

,,Nicht zuletzt" einen Behandlungsplan ftir
die Patientin Schule vor.

ljnsere Rubrik ,,Neues aus der SOZAK"
beschäftigt sich mit dem Thema Streik
(5. 42) . Unter ,,Frisch gebloggt" lesen Sie

Interessantes aus unserem Expertlnnen-
blog blog.arbeit-wirtschaft.Í¡t. Online fin-
den Sie uns wie gewohnt unter WWW.ârbeit-

wirtsc haft.at sowie auf www.f ace book.com/

arbeit.wirtschaft und twitter.com/AundW.

\Øir freuen uns stets über IGitik und A¡-
regungen (aw@oegb.at) undwünschenviel
Vergnügen bei der Lektüre.

Fùr das Redahtionsþomitee
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Liebe Leserinnen und Leser!
Die November-Ausgabe berichtet im aktuellen Teil über das
18. European Health Forum Gastein sowie über das neue Jack-
pot-Bewegungsprogramm, das von der SVA der gewerblichen
Wirtscháft ins Leben gerufen und womit in der Steiermark im
Rahmen der Landesgesundheitsstrategie begonnen wurde. Es

soll bis zum Jahr 2022 auf ganz Osterreích ausgeweitet werden.
Unter den Fachbeiträgen eröffnet diesmal eine zweiteilige Be-
richtsfolge, welche die Prozessqualität beider Behandlung von

Diabetes mellitus Typ 2 in einem Panel
von drei Jahren zum lnhalt hat. Dabei
werden sog. niedergelassene Allgemein-
mediziner in ganz Österreich in ihrer Be-
handlungsqualität umfänglich evaluiert,
wobei zwischen den Ärzten, die ins
Disease-Management-Programm (DM P)

,,eingeschrieben" sind, und jenen, die es
nicht sind, unterschieden wird. Denn die
zunehmend komplexer werdenden Be-
handlungserfordernisse verlangen nach

einem hausärztlichen lnformationsmanagement und die beiden
Gruppen von Arzten werden mit dem LEICON-Analysetool
darin sowie im Umgang mit ihren Patienten verglichen.
Die Allgemeinmedizinerin Dr. Susanne Rabady untersucht den
Zusammenhang von Ausbildungsort und späterer Versor-
gungsqualität und sie zeigt, dass der Hausarzt auch auf
Grund seiner Ausbildung für den Schutz des Patienten vor
Überdiagnostik und -therapie speziell gerüstet ist und diese
Kompetenz auch gut vermitteln kann.
ln zwei weiteren Kurzbeiträgen werden zum einen die jüngste
Entscheidung des OGH vom 30. Juni 2015 (siehe auch Soziale
Sicherheit, Ausgabe 12/2014) zur Kostenerstattung für MRT-

Untersuchungen mit Niederfeldgeräten kommentiert und zum
anderen die Neugestaltung der Jugendlichenuntersuchung, bei
der die Beraterrolle der Ärzte deutlich gestärkt wird, dargelegt.
lnformationen zur Stärkung der individuellen Gesundheitskom-
petenz, zur Prävention vor Alkoholsucht bei Jugendlichen, zu
spezifischen Suchtproblemen durch Migration sowie zur Be-
schäftigung von,,Altersrentnern" in Deutschland vervollständi-
gen diese Ausgabe.

Dr. Wilhelm Donner
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Vom Ende einer erfolgreichen Marke
Von Gottfried Musger
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Beiträge
Ð Die Gemeinschaftsmarke. Absolute Eintragungshindernisse . , . 248
Ein Überblick über die im Jahr 201 4 ergangenen Entscheidungen des EuGH und EuG zur Eintra-
gungspraxis auf europäischer Ebene
Auch 2014 sind - in Registrierungs- und Nichtigkeitsverfahren - wieder zahllose Entscheidungen zu den

absoluten Eintragungshindernissen ergangen. Auffallend ist, dass die Spruchpraxis des HABM von den eu-
ropäischen Gerichten regelmäßig bestätigt und nur in Ausnahmefiillen revidiert wird. Überdies lassen sich

einigen Vorabentscheidungsverfahren vor dem EuGH Hinweise für die Eintragungspraxis entnehmen. Da-
bei sind insb jene Urteile hervorzuheben, die zur Markenfrihigkeit und zu den Positionsmarken ergangen

sind. Letztere nehmen eine Hybridstellung zwischen Bildmarken und 3D-Marken ein und werden daher
auch in der Aufzählung in einer eigenen Kategorie erfasst.

Von Katharina Majchrzøk

å Die kollektive Wahrnehmung der Kabelweitersenderechte
nach der Luksan/van der Lef-Entscheidung des EuGH sowie
der Urheberrechts-Novelle 2015 256
Aus der E des EuGH in der Rs Luksan/yan der Let (C-277110) ergibt sich eine Reihe von Konsequenzen für
das österr Filmurheberrecht, die vor allem S 38 Abs I UrhG (,,cessio legis") betreffen. Aus diesem Grund
wurde diese Bestimmung in der mit 1. 10. 2015 in Kraft getretenen Urheberrechts-Novelle 2015 neu ge-

fasst. Dieser Beitrag zeigt, wie sich die europäische Rsp und die Novellierung des S 38 Abs I UrhG auf
die Praxis der kollektiven Wahrnehmung der den Filmurhebern zustehenden ,,Kabelweitersenderechte"
auswirken.
Von Philipp Homar
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Mit Anmerkung ton lrene Faber

Ð Huawei Technologies - Unterlassungsanspruch bei
standardessenziellen Patenten
EuGH 16. 7.2015, C-170/13, Huawei Technologies Co LtdlZTE Corp und ZTE Deutschland GmbH
Mít Anmerkung uon Stefan Holzweber
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Veranstaltungen & Semin are
Das Phänomen Produktpiraterie - Trends und Defízite
+ 3. 12.2015, 18 h im Festsaal des Hauses der Wiener Kaufmannschaft, Schwarzenbergplatz 14,

1040 Wien
Die Österreichische Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht (ÖU organisiert nach
ihrerGeneralversammlung am Donnerstag, den 3. 12.2O15 um 18h im Festsaal des Hauses derWiener
Kaufmannschaft, Schwarzenbergplatz 14, 1040 Wien eine offen zugängliche Podiumsdiskussion zum
Thema ,,Das Phänomen Produktpiraterie - Trends und Defizite".
lm Rahmen dieser Diskussionsveranstaltung werden Amtsdirektor Gerhard Marosi (zuständig für Pro-
duktpiraterie im Bundesministerium fur Finanzen) , Dr'. Maximilian Burger-Scherdlrn (Geschäftsführer
der ICC Austria - lnternationale Handelskammer) und Dr. Andreas Manak (ein mit dieser Thematik lau-
fend befasster Rechtsanwalt) kurze Einleitungsstatements zur Bekämpfung der Produktpiraterie national
und international geben.
Dann wird unter der Leitung von Rechtsanwalt Hon.-Prof .Dr. Guido Kucsko auch mit Vertretern derWirt-
schaft diskutiert, wie die Situation bei der Produktpiraterie und ähnlichen Problemen insbesondere von
den Betroffenen in Österreich gesehen wird und die derzeitigen Verfolgungsmöglichkeiten zu bewerten
sind.

Weitere lnformationen sind unter www.oev.or.at zu finden. lhre Anmeldung richten Sle blffe an office@oev.
or.at

r ,r:t [zors] r;r-; 247



Mitteil
der deutschen Pate e
Hera usgegeben vom Vorsta nd der Patenta nwa ltska m mer

106. Jahrgang
München, Heft 11

November 201 5
Seiten 481 - 528
Zitierweise: [i itt. (Jahr), (S.)

lm lnternet:

www.gewerbl icher-rechtsschutz.de

Die recherchierbare
0nl ine-Ausgabe

ln ha lt

Beiträge

Melullis

Wuttke

Hetmank

Hüttermann

Offenbaru ng im Patentrecht

Aquivalenz und erfinderische Tätigkeit: was liegt hier nahe?

Die Patentierbarke it der Auswahl aus numerische n Bereichen

Der EUGH und das Einheitspatentgericht - Erkenntnisse aus den ,,Spanien"-
Urteilen C-1 461 13 und C-l 47 | 1 3?

Das Recht des Arbeitnehmererfinders in Osterreich

481

489

494

498

500Fabry

Entscheidunqen

BGH

EPA

LG Hamburg

EuGH

BGH

BGH

Patent

Urt. vom 25.8.2015,X ZR 110/13 - Entsperrbild
Technizität der Darstellung von lnhalte n

Entsch. vom21.7.2O15,I 1436112 -Platform system for mobile terminals
Korrektur einer Bezugnahme - abgelehnt

Urt. vom 2.+.2015,327 O 67115 - Rabattvertrag
Patentverletzung durch Beitritt zu einem Rabattvertrag

Leitsätze

Marke

urt. vom 1 6.9.201 5, C-215/14 - Kit Kat
Warenformmarke: Anforderungen an Schutzausschließungsgründe und Verkehrs-
d u rchsetzu ng

Urt. vom 2.4.2015, IZR 59/13 - Springender Pudel

unzulässige Markenparodie einer bekannten Marke

Leitsätze

Kostenrecht

Beschl. vom 25.8.201 5,XZB gll+ - Uberraschungsei
Kosten besch werde

Beschl. vom 18.8.201 5,XZB 3/14 - Mauersteinsatz
Beschwerdegebü hr bei mehreren Patentinhabern

Leitsatz

Verfahrensrecht - Leitsätze

503

s08

506

515

519

525

525
BGH

527



ln ha lt

Rezensionen

Wurzer

Beyerlein

Groß, Der Lizenzvertrag, 11 . Aufl., 201 5

Cepl /Voß (Hrsg.), Prozesskommentar zum Gewerblichen Rechtsschutz, 201 5

528

528

Beitr¡¡gÊ

men,

erwirbt
(2.8. auf CD

Zwecken im

Verlag

:iif,'li'#ìiiL?;f i:å[ii:,:,:,ii:îì i',,*^îwll tl5ÄT¿ ïj;iü
rs,l(luwer Deutschland GmbH, Köln,

sKoln, 
Telefon 0221 1g4373_7OOO,

Kundenservice: 
felefon 02631 lBol-2222, e-fi ail: info@wolterskluwerde

Ausgabe verteilen wir je eine Beilagen der
GmbHund von Carl Heymanns.

um freundliche Beachtung.

Schriftleiter: Patentanwalt Dipl.-Phys. Dr. rer. nat. Malte Köllne¡
8¡ 60596 Frankfurt, Tel. 069/69 59 60-0, Telefax: 069/69 59 60-22,

Weitere Mitglieder der Schriftleitung:
Dr, rer. nat Stefan Schohe, München, Dipl.-Biol. Dr. phil.
Frankfurt. Einsendungen, die sich auf den lnhalt der Zeit-

sind an die obige Anschrift des verantwortlichen Schriftleiters zu
geben die Meinung des Verfassers, nicht die der

Verlages wieder.

@ 201 5 Wolters Kluwer Deutschland GmbH/Carl Heymanns Verlag

Die Zeitschrift einschließlich aller ihrerTeile ist urheberrechtlich geschützt. Jeder Ver-
wertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne die

Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Verviel-
fältigungen, Ubersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Ver-
arbeitung in elektronischen Systemen, auch von Teilen der Zeitschrift zum innner-
betrieblichen Gebrauch.

Bezugsbedingungen

Die Zeitschrift erscheint grundsätzlich monatlich. Jahresabonnement inkl. ein 0nline-
Zugang Gesamtpreis 254,00 € zzgl. Versandkosten (14,40 € lnland/28,80 € Ausland).
Das Jahresabonnement enthält 1 7,96 € USt (Prínt 7 olo auf 224,04 € = 1 5,68 €; Online
1 9 o/o auf 1 2,00 € = 2,28 €). Bei MehrF¿chlizenzen zzgl. '1,00 € je Nutzer/Monat zzgl.
1 90/0 USL Vorzugspreis für Bewerber/Studenten 50 0/o [zzgl. Versandkosten). Aufkündi-
gung des Bezugs bis 30.09. zum Jahresende. E¡nzelheft 25,40 € inkl. 7 0/o MwSt. zzgl.

Versandkosten.

Anzeigen

Anzeigenverkouf: Karsten Kühn, Telefon 0221/94373-7797,tax -17797,E-Mail:
kkuehn @wolterskluwer.de

Anzeigendisposition.' Karin odening, Telefon 02 21 /943 73-7 427, Fax -1 7 427,
E-Mail : kodenin g@wolterskluwer.de

Die Anzeigen werden nach der Preisl¡ste Nr. 34 vom 1. 1. 201 5 berechnet.

Satz: rdz GmbH, Sankt Augustin

Druck: Williams Lea ftTag GmbH, München

lsSN 0026-6884

A2



ATSBl

a

Pech,

o
d. P

Herausgeber: Prof. Dr. Albrecht Hesse, Prof. Roland Bornemann, Dr
Tilo Gerlach, Dr. Harald Heker, Prof. Dr. Johannes K¡eile,
Dr. Urban Pappi, Prof. Dr. Manfred Rehbinder, Dr. Robert Staats

Wiss. Beirat: Prof. Dr Dieter Dön, Guido Evers, Prof. Dr. Norbert P.
Flechsig, Prof. Dr. Günter Herrmann, Dr. Tobias Holzmüller, Dr. Matthias
Kirschenhofer, Michael Krause, Prof. Dr. Reinhold Kreile, Prof. Dr. Ferdi-
nand Melichar, Prof. Dr. Wilhelm Nordemann, Prof. Dr. Gerhard Pfennig,
Prof. Dr. Wolf-Dieter Ring, Dr. Martin Schaefer, Dr. Tobias Schmid, Dr.
Gernot Schulze, Prof. Dr. Mathias Schwarz, Prof Dr. Robert Schweizer,
Peter-Christoph Weber
Redaktionsvertretungen :

Italien: Prof. Dr. Salvatore Patti, Via Tacito 41, I-00193 Roma

Japan: Prof. Dr. Hiroshi Saito, Copyright Resea¡ch and Information Center
Tókyo Opera City Tower,3-20-2 Nishi Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo,
163-141 I Japan

Östeneich: Prof. Dr. Walter Dillenz. Landstraßer Hauptstraße 67,
A-1030 Wien
Schweiz: Dr. Adriano Viganò, Genferstraße 2, CH-8002 Zürich

Redaktionsassistenz: Dr. Pascal Obemdörfer

.urheberrecht.org/

Schriftleitung: Prof. Dr. Jürgen Becker (7.

Zeitschrift für Urheber- und
Medienrecht

59. Jahrgang ' Heft 1ll20l5
rssN 0177-6762

Redaktion: Christoph Seibold
( Re dakte u rin Rec ht s p re c hung ),
Rezensionen)

Dr. Martin Schippan

Anschrift der Redaktion:

Inhaltsverzeichnis

Aufsätze

Professor Dr. Johannes KreíIe tndBnno Schley, München

Reform der Reform - Vy'ie viel vom Kölner und Münchner Entwurf steckt im Referentenentwutf zum Urhebervertragsrecht? ... 837-841

Dr. Kristina Hopf undBirgit Braml, München

Marco Erler, Köln
Jugendschutz und unentgeltliche Gewinnspiele
Im Internet zulässig, inZeitungen und Zeitschriften stets verboten?

Dr. Michael Piefikalla, LL.M. (Eur), München
Urheberrechte an Beitragsleistungen in der Gesellschaft bürgerlichen Rechts: Zweckübertragungslehre vs. $ 718 Abs. I BGB .... 858-866

Regierungsdirektor D¡. Christoph Stollwerck, LL.M., Berlin
Der rechtliche Schutz von Werbeslogans 867-876

Dr. Mustafa Temmuz Oglakcioglu und Christian Rückert, Erlangen

Anklage ohne Grund - Ehrschutz contra Kunstfreiheit am Beispiel des sogenannten Gangsta-Rap

Professor em. Dr. Artur-Axel Wandtke,Berlin
Anmerkung zu BGH, Urteil vom 16. April 2015 -IZR 69lll - Elektronische Leseplätze II

Dr. Stephan Szalai, LL.M., Halle
Anmerkung zu BGH, Urteil vom 19.März2015 -IZR94ll3 - Hotelbewertungsportal..'...

Rechtsprechung

8s l-858

876-883

890-893

898-900

Zugänglichmachen von urheberrechtlich geschützten Werken an elektronischen Leseplätzen

Urteil des Bundesgerichtshofs
vom 16. April 2015 -IZP' 69/11- Elektronische Leseplätze II - LG Frankfurt am Main

Keine Haftung eines Bewertungsportalbetreibers ftir rechtswidrige Tatsachenbehauptungen Dritter

Urteil des Bundesgerichtshofs
vom 19. Marz2015 -IZR94lI3 - Hotelbewertungsportal - Kammergericht

Fehlen eines Hinweises aufein bestehendes Urheberrecht
Urteil des Oberlandesgerichts Düsseldorf
vom 16. Juni 2015 -I-20U 203114

Kunstfreiheit lür Liedtexte
Beschluss des Landgerichts Berlin
vom 4. März 2014 - 512 Qs 69113

884-890

893-898

900-903

Zitierweise dieser Zeitschrift: ZUM

903-904



Strafbarkeit von Liedtexten aus dem Genre Gangsta-Rap
Beschluss des Amtsgerichts Tiergarten
vom 19. November 2013 - (279 Ds) 222 Js t2}1l13 (101/13)

Buchbesprechungen

Markus S. RíederlRolf A. SchützeI,ttzWeipert (Hrsg.): Münchener Vertragshandbuch Band 3: Wirtschaftsrecht

Benjamin Korte: Praxis des Presserechts
Dr. Lucas Elmenhorst, Berlin

904-906
Vollagefähigkeit einer Fernsehsendung

U¡teil des Verwaltungsgerichtshofs Hessen
vom 7. Mai 2015 - 8 A256114 - nicht rechrskräftig 906-9 10

Rechtsnatur einer Beanstandung einer Landesmedienanstalt
Urteil des Oberverwaltungsgerichts Nord¡hein-Westfalen
vom 17. Juni 2015 - 13 A l215l12 910-913

Ermittlung des Kunstgehalts durch die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien
Beschluss des Oberverwaltungsgerichts Nordrhein-Westfalen
vom 3. Juni 2015 - 19 B 463/14 913-9t6

Anforderungen an die Beschlussfassung der KJM
Urteil des Verwaltungsgerichts Düsseldorf

..926-927

..927-928

Schriftleitung
Prof Dr. Jürgen Becker (V.i.S.d.P.)
Institut für Urheber- und Mediemecht, Salvatorplatz 1, 80333 München
Telefon: (089) 291954-70, Telefax: (089) 291954-80,
E-Mail: redaktion @urhebenecht.org
www.urhebenecht.org

Erscheinungsweise
11 Ausgaben im Jah¡ mit einer Doppelnummer

Bezugspreise 2015
Jahresabonnement 358,-- EUR; Einzelheft 40,- EUR; Jahresabonnemenr für
ZUM und ZUM-RD im Kombi ich 498,- EUR. Alle Preise
versteben sich inkl. M\rySt, zzgl.
Beihefte, die zu diesem Titel ers Abonnenten mit einem Vor-
zugspreis automâtisch zugesandt und k<innen bei Nichtgefallen zurückgegeben
werden.

Bestellmöglichkeit
Bestellungen beim ö¡tlichen Buchhandel oder direkt bei der Nomos Verlagsge-
sellschaft Baden-B aden

Kündigungsfrist
Jeweils drei Monate vor Kalenderjahresende

Bankverbindung generell
Zahlungen jeweils im Voraus an Nomos Verlagsgesellschafr, Postbank Karlsruhe:
BLZ:660 100 75 Konto Nr.: 73636751 IBAN: DE07 6601 0075 OO73 6367 51
BIC: PBNKDEFF oder Stadtsparkasse Baden-Baden: BLZ: 662 500 30 Konro
Nr.: 5002266 IBAN: DE05 6625 0030 OO05 OO22 66 BIC: SOLA DE 51 BAD

Druck und Verlag
Nomos Verlagsgesellschaft mbH & Co KG, Waldseestraße 3-5, 76530 Baden-
Baden, Telefon: (01221) 21 04-0, Telefax: (07221) 21 0427
E-Mail: nomos@nomos.de

Ànzeigen
Saìes friendly Verlagsdienstleistungen, Siegburger Straße 123, 53229 Bonn,
Telefon: (0228) 97 898-0, Telefax: (0228) 97 898-20, E-Mail: roos@sales-friendÌy.de

Urheber- und Verlagsrechte
Die Zeitschrift sowie alle in ihr enthaltenen einzçlnen Beiträge und Abbildungen
sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die nicht ausd¡ücklich vom Ur-

ung des Verlags.
Ubersetzungen,

n elektronischen
Systemen.

Der Nomos Verlag beachtet die Regeln des Börsenve¡eins des Deutschen Buch-
handels e.V. zur Verwendung von Buchrezensionen.

@ Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden. Printed in Germany

ISSN 0177-6762



VbR
tN HALr]

ÐEditorial...,.
Steter Tropfen höhlt den Stein
Von Peter Kolba

VbR-Aktuell

Beiträge
Ð Die Umsetzung der Schadenersatzrichtlinie -
eine Herausforderung für alle Beteiligten
Von Beøtrix Krauskopf und Lucø Schicho

+ Evefihing You Wanted to Know About Dutch Foundations But
Never Dared to Ask: a Check List for lnvestors pt. ll .

By lanika N. Tzankoya

Ð Alpine, VW und noch immer keine echte österreichische Sammelklage
Von Alexander Klauser

Ð Kinderwerbung
Von Ulrike Docekal

Rechtsprechung
Ð Allgemeines Verbraucherrecht

Ð Kapitalmarktrecht

Ð Reiserecht . .

Ð Versicherungsrecht

Ð Wettbewerbsrecht

Pro & Contra
'l Weiteres Schutzbedudnis des Verbrauchers?
Von Bernhard Koch

t Verhältnis 11,75 zu 0,05%o
Von Beate Gelbmann

Literaturrundschau
+ Fur Sie gelesen

Standards
Ð lmpressum . .

Ð Veranstaltungen & Seminare

169

171

172

178

182

186

191

192

192

193

196

198

199

200

169

200

17A ,t.:,ri 
[2o15] il!,



i i / i i i i / i i I i i I / i i / i / i i / i i / lnHaLT

Editorial

lnhaltsverzeichnis

lm Fokus

573

57s

s76 IT der Zukunft. Wo Wirtschaftsprüfer
gefragt sind

IDW lntern

IDW Veranstaltungen Veranstaltungsb ericht

Veranstaltungskalender

582
sB3

585

587

Im Gespräch mit Professor Dr. Joachim Schindler

Standpunkte

Aus den Fachgremien

Blick nach innen/außen

s90

s92

IDW Service s96
s97

601

604

Verlautbarungen & Fachliche Hinweise 60s

Zahlen aus der Wirtschaft

Die fachliche Frage

Rechtsprechung

Das IDW stellt sich vor/Ansprechpartner

ID\M Fachnachrichten

lmpressum IDW Life und IDW Fachnachrichten

Herausgeber und Verlag
Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V.

Tersteegenstr. 14, 40474 Düsseldorf
Postfach 32 05 80, 40420 Düsseldorf
Tel.: (0211) 45 61-0, Fax: (0211) 4541097
m.idw.de, info@idw.de

ISSN 236s-0303

v. i. s. d. P.

WP StB Prof. Dr. Klaus-Peter Naumann,
Sprecher des Vorstands

Redaktion
Dipl.-Volksw. Cornelia Schrage (verantw.)

Tel.: (02r1) 45 61-10s, Fax: (02i1) 4s 6t'2o4
Dn Karl-Heinz Armeloh, RAin Annette Schmid

Abdruck, auch auszugsweise, nur mit
Genehmigung des Hqrausgebers gestattet.

Erscheinungstag:
Immer zum 8. des Monats

Anzeigen- und Beilagenaufträge
sales friendly, Bettina Roos, Sandra Loi,

Pfaffenweg 15,53227 Bon
'lel: (0228) 97898- l0 oder -23,

Fu: (0228) 97898-20

Anzeigenpreise
Zurzeit gelten die Preise & Bedingungen der

Mediadaten 2015 Anzeigenschluss: l4 Tage

vor Erscheinen

Bezugspreise
Der Bezugspreis für ein Exemplar je Nummer ist im
Mitgliedsbeirrag enthalten. Zusatzexemplare je Nummer
4,- Euro zuzüglich Mehrwertsteuer.

Bildrechte
Titel; @istock com/exdez; S. 578: @fotalia.com/twobee; S. 579:

@istock.com/Andrey Prokhorov; S. 580: @istock.com/crstrbrt;
S. 574 u. S.619: @folalia.com/kasto; S. 583 u S. 585: @fotalia.

com/scusi; S. 587: @istock.com/jamesjames254l; S. 588:

@Studio Schmidt-Dominé; S 590 u. 601: @ìstock.com/A Digit;
S. 597: @islock.com/mustafahacalaki; S. 604, links: @istock

com/AndreyPopov; S. 604, Mitte: @istock.com/Emir
Memedovski; S. 604, rechts: @istock.com/OlO_Images

Druck:
Bagel Security-Print GmbH & Co. KG, lvlönchengladbach

rDwLrFe // 11 2015 // 575



RWZ LL(aOL'
25. lahrgang, November 2015

WURDIGUNG

INHALTSVERZEICHNIS

Klaus Hirschlernimmt Ruf an die WU an 347

AKTUETTES
Paul Rzepa/Alexandra Wild: Das BFG zum Betriebserfordernis und zurAnrechnung der Mindestkörperschaftsteuer
bei der Umwandlung

Das BFG hatte in seiner Entscheidung vom 19. B. 2015 die Anwendbarkeit von Art ll UmgrStG zu beurteilen, wobei das Vorliegen eines
umwandlungsfähigen Betriebes fragtich ist. Zudem wurde im Rahmen derAnwendbarkeit des Art ll UmgrStG das Weiterbestehen der
Verrechnungsschranke der Mindestkörperschaftsteuer bei natürlichen Personen sowie ein attfättigerVerlustübergang behandelt. lm
Rahmen dieses Beitrags werden die Argumente des BFG dargestellt und einer kritischen Würdigung unterzogen.

GESETTSCHAFTS. UND STEUERRECHT

348

Edeltraud Lachmayer/Sabine Sadlo: D&O-Versicherungen und ihre steuerliche Behandlung

lm Beitrag wird die Behandtung der D&O-Prämien sowohlauf Ebene derversicherten Organe als auch auf Ebene des prämienzahlenden
Unternehmens beleuchtet. Eine bedeutende Rolle spiett dabei die Frage, ob diese Versicherung von Managerrisiken überwiegend (oder
ausschtießlich) im eigenbetrieblichen lnteresse der Gesettschaft oder aber (auch) im lnteresse der Organmitgtieder abgeschtossen wird.

Thomas Wenger/Sigrun Adrian: D&O-Versicherungen aus gesellschaftsrechtlicher Sicht

Die Zulässigkeit von D&O-Versicherungen ist mittlerweile auch in Österreich nahezu einhellig anerkannt. Keine Klarheit herrscht
jedoch hinsichtlich der Zustimmu ngserfordernisse innerhalb der Gese[lschaft und der Kompetenz des Leitungsorgans zum Abschluss
einer D&O-Versicherung. Dieser Beitrag diskutiert die Frage des Entgeltcharakters der D&O-Versicherungsprämie, setzt sich mit
den Zustimmungserfordernissen von Aufsichtsrat und Hauptversammlung bzw Generalversammtung zum Abschluss einer D&O-
Versicherung auseinander und geht abschließend kurz auf die Frage, welche Fotgen das Fehlen einer erforderlichen Zustimmung auf
die Wirksamkeit des Versicherungsvertrages aus Sicht der Autoren hat, ein.

JUDIKATUR STEUERRECHT

352

358

Werner Wiesner: Grenzen der Einlagenrückzahlung 363

RECHNUNGSWESEN
Niklas Hanusch/Markus Haslinger: Anwendungsfragen der neuen AFRAC-Stellungnahme zur Bilanzierung
langfristiger Personalverpflichtungen nach UGB - Teit ll

Das AFRAC hat im Juni 2015 die Stetlungnahme,,Rückstellungen für Pensions-, Abfertigungs-, Jubiläumsgeld- und vergleichbare
tangfristig fällige Verpftichtungen nach den Vorschriften des Unternehmensgesetzbuches" veröffentlicht. ln manchen Bereichen
ergeben sich aus derStettungnahme allerdings praxisretevante Detailfragen, die im Rahmen eineszweiteiligen Beitrags aufgegriffen
werden sotten. Der vortiegende Teit ll beinhattet Überlegungen zu Besonderheiten bei ausgelagerten Verpftichtungen und
Rückdeckungsversicherungen, zur Zutässigkeit und Vorgehensweise bei iler vereinfachten finanzmathematischen Berechnung von
Abfertigungs- und Jubiläumsgeldrücksteltungen, zu offenen Bilanzierungsfragen im Zusammenhang mit der erstmaligen Anwendung
der AFRAC-Stettungnahme sowie einzetne Anmerkungen zur Praxis der Einholung versicherungsmathematÌscher Gutachten.

INTERNATIONATER RUNDBTICK

366

Katharina van Bakel-Auer/Barbara Schallmeiner/Gisela Nagy

¡wz.lexisnexis.at

373



lnhaltsverzeichnis

BETRIEBSWIRTSCHAFT

AUFSATZ
Controlling
öffentlich-Private Partnerschaften (öPP) versus
kommunale Eigenrealisierung
Prof. Dr. Peter Lorson / Dr. Ellen Haustein /
Sven Albrecht / Tobias Perlick, alle Rostock
Öffentlich-Private-Partnerschaften (öpp) gelten gemeinhin als
eine Möglichkeit in Ze¡ten leerer öffentlicher Kassen kommuna-
le lnvestitionsvorhaben zu finanzieren. ln dem Beitrag werden
verschiedene Ausprägungen von ÖPP vorgestellt und damit ver-
bundene lebenzyklusorientierte Chancen und Risiken gezeigt.

DB't153779

KURZ KOMMENTIERT
Abgabenord n ung
lnsolvenzrechtliches Aufrechnungsverbot bei
USt-Erstattungsanspruch
RA/FAStR/StB Dr. Arne Schmidt, llamburg
DB1 r 65s44

STEU ERRECHT

AUFSATZ
Gewerbesteuer

Sanierun gsgewinne und Gewerbesteuer
P¡of. Dr, Marcel Krumm, Münster
Der Beitrag widmet sich der streitigen Frage der Besteuerung
von Sanierungsgewinnen unter besonderer Berücksichtigung
der Gewerbesteuer und setzt sich kritisch mit der gegenwärtig
von einigen Gemeinden geübten Erlasspraxis und deren Tole-
rierung durch die Verwaltungsgerichte auseinander.

D81163160 s"2714

Steu erstrafrecht

Steuerverkürzung und Erlangung nicht
gerechtferti gter Steuervorteile
RA/SIB/WP Dipl.-Kfm. Horst Langel /
RAiStB Dr. Ocka Stumm, LL.M., beide Frankfurt/M"
Der Beitrag analysiert den Fall, dass durch falsche Steuererklä-
rungen ein an sich positives Einkommen negativ wird und da-
durch ein steuerlicher Verlust entsteht. Welche strafrechtlichen
Konsequenzen ergeben sich aus dem Zusammentreffen der
beiden Taterfolgsvarianten und der späteren Verlustnutzung?

D81159451 s.2720

VERWAITU NGSANWEISU NGE N

Bi la nzsteue rrecht
Rückstellung für die Aufbewahrung von Geschäfts-
unterlagen in Papier- oder digitaler Form
OFD Niedersachsen, Verfügung vom 05.10.2015

DBl 1ó5634

Einkommensteuer

Steuerermäßigung bei Aufwendungen für haus-
haltsnahe Beschäftigungsverhältnisse und für die
Inanspruchnahme haushaltsnaher Dienstleistungen
(5 3sa EstG)

BMF, Schreiben vom 11.11.2015

D81165579

Abgabenordnung
Anwendung der Abkommen über den steuerlichen
I nformationsaustausch (Tax lnformation Exchange
Agreement - TIEA)

BMF, Schreiben vom 10.11.20'15

DB1 165578

ENTSCHEIDUNGEN
Gewinnermittlung
Fahrtenbuchmethode: Leasingsonderzahlung
BFH, U¡teif vom 03.09.2015 -VlR27l14
DBl 1 65926

Einkommensteuer

Einkommensteuerrechtliche Qualifi kation von Preis-
geldern aus Turnierpokerspielen
BFH, Urteil vom 1ó.09.2015 - X R 43/'12

DBl 165931

Umsatzsteuer

Zur Anwendung der sog. Versandhandelsregelung
auf Arzneimittellieferungen
BFH, Urteil vom 20.05.2015 - Xl R 2/13

DB1 164063

www.der-betrieb.de

s.2726

s.2705
s"2727

s.2727

s.2730

s.2731

s.2734

s.2724

FACHTAGUNG I 4. Dezember2075, Düsseldorf

Körperschaft steuer u nd Unterneh mensbesteuerun g 2Af5, I 201"6

I Maßgebliche gesetzliche Änderungen im KSt-Recht

und Llnternehmenssteuerrecht 20t5 l2ot6
Dr. Rolf lvlöhlenbrock, Ministerialrat, Berlin

t Änderungen der KSt-Besteuerung und Unternehmens-

besteuerung in Deutschland durch BEPS

Sven Fuhrmann, WP/StB/CPA Dipt. Kfm., Partner und

Leiter National 0fñce Tax, Deloitte

I Aktuetles zur Organschaft

Prof Dr. Ulrich Prjnz, WP/StB, Partner Of Counsel,

WTS Steuerberatungsgesellschaft mbH, l(ötn

I Aktuelle Rechtsprechung im nationalen und inter-
nationalen KSt-Recht und Unternehmenssteuerrecht
Dr. Michael Schwenke, Richter Bundesfinanzhof (BFH),

I. Senat

I Gesellschafterfremdfinanzierung in schlechten Zeiten
RegDir. Ralf Neumann, l(örperschaftsteuerreferent 0ber-
hnanzdirektion NRW

I lJpdate: Bilanzsteuerrecht
Sven Fuhrmann, WP/StB/CPA Dìpl. l(fm., Partner und

Leiter National Offrce Tax, Deloitte

u.v.m.

Termin:

4. Dezember 2015 I 09.00 - 17.30 Uhr

Veranstattungsort:
Lindner Hotet Airport I Düsseldorf

Fon: 0211 95160

Teilnahmegebühr:

795 € zzgl. ¡4w5t.

25 '/" Rabatt fÜr Abonnenten von

DER BEÏRIEB
(Doppelrabattierungen ausgeschlossen)

-l-.1: <*.r;.d.i :r.. -. -.: Nû¡ùgr-trl9 l:¡¡1,,';t .

lnformation und Anmeldung: www.fachmedien'veraastaltunBen.de/koerperschaftsteuêr I Fon o2r1 887-285o I eÈlail¡ vâranstaltunten@fachmedien.de

M2 DER BETRIEB Nr.47 20.11.2015



Wettbewerbsrecht
Hotelbewertungsportale und deren Betreiberhaftung
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sequenzen der Entscheidung.
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insolvenzbedrohten Unternehmen?
Prof Dr. Fabian Klinck

I Die Konzerninsotvenz in der Praxis - Erfolgreiche
Sanierungsstrategien an Fallbeispielen
Dr. Christian Briinkmans LL.M.

I Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge in
der Insolvenz der Konzernobergese[[schaft
Prof. Dr. Peter von Wilmowsky

I Aktuelle Entwicklungen im Steuerrecht und Aus-

wirkungen auf die Llnternehmenssanierung
Dr. AxeL lVielke

I Erfahrungen mit ESUG-Verfahren aus Bankensicht
Hans Joachim Weidtmann

I Die Ro[[e von Finanzinvestoren in der Unternehmens-

sanierung - Finanzierungsmode[[e und rechtliche
Gestaltung
Dr. Leo Plank

Termin:

26. Februar2016 | 9 bis 1230 Uhr

Veranstaltungsort:
¡¡arjtim Hotel I Düssetdorf

Fon: 0211 52090

Teilnahmegebühr:

795 € zzgl. ¡¡wst.
Frühbucherpreis bìs zum 15.01 2016:

495 € zzgL l\4wst

(Doppelrabattierunsen ausgeschlossen)

Fachtagung Unternehmenssa nieru ng 2At6
26. Februar 2016

lnformation und Anmeldung: www.fachmedlen.veranstaltungen.de/untsrnehntenssanierung I foÍ O2tl 887-2850 | eMall: veranstaltungen@fôchmedlen.de

BETRIEB Nr. 47 20.11.201 M3


